
Liebe Faschingsfreunde,   

   

wir würden Euch gerne herzlich einladen unseren Faschingsumzug am  

Faschingsdienstag, den   

17.02.2026 mit einer teilnehmende Gruppe zu unterstützen!   

   

Die Zugaufstellung findet ab 13 Uhr rund um die Mittelschule Seßlach statt.  

Ihren „Startplatz“ bekommen Sie bei Ankunft zugewiesen.   

Auch in diesem Jahr wird „Wurfmaterial“ kostenlos von uns verteilt. Die   

Ausgabe erfolgt wieder kurz vor der Einfahrt in die Altstadt im Vorbeifahren. Das Mitbringen von 

Material zum Verteilen ist natürlich ebenfalls erlaubt.   

Leider müssen wir ab diesem Jahr eine Kostenpauschale von 20,-€ für die GEMA kassieren. Die 

steigenden Gebühren zwingen uns leider zu diesem Schritt. Die Anmeldung übernimmt aber der  

Faschingsverein Seßlach, damit müsst Ihr Euch nicht rumärgern. Auch die bisher lästige  

Erstellung einer Liederliste entfällt für die Musikwägen. Diese brauchen wir nur von den Kapellen.    

   

Der Faschingsumzug startet um 14 Uhr auf voraussichtlich gewohnter Strecke, durch unsere Altstadt in 

Richtung Siedlung und zurück. Anschließend laden wir alle Teilnehmer und Besucher zur großen 

Faschingsparty vor dem Rathaus ein.   

   

Für die Anmeldung bitten wir Euch das folgende Formular vollständig auszufüllen und per Post oder als 

Scan per Mail an mich zu senden.  Es ist zwingend nötig, dass alle Felder der Anmeldung ohne Lücke 

bleiben! Außerdem benötigen wir genaue Angaben zur Gruppe, dem Motto und eventuell zu 

teilnehmenden „Persönlichkeiten“, um Sie den Zuschauern ordentlich vorstellen zu können und einen 

ausführlichen Bericht durch die Presse zu gewährleisten.   

Anmeldeschluss: Dienstag, 10.02.2026   
Bitte beachtet unbedingt:   

1. die maximale Durchfahrtshöhe unserer Altstadttore   

   Diese beträgt 3m in der Höhe (spitz zulaufend!) und 3,35m in der Breite.   

 (bei sehr großen Fahrzeugen macht evtl. eine vorherige „Durchfahrtsprobe“ Sinn)   

2. das Verbot der Personenbeförderung auf Faschingswägen außerhalb des Faschingszuges (sprich 

Hinweg zur Veranstaltung und Rückweg)   

   

Für Rückfragen könnt Ihr uns auch telefonisch unter folgenden Nummern erreichen: Pascal  

Betz 0176 211 84 233, gerne auch WhatsApp, wir rufen zurück!    

   

Zum Abschluss noch etwas in eigener Sache: Wir bitten Sie keine alkoholischen Getränke an die 

Zuschauer auszuteilen! Der für uns sehr wichtige Jugendschutz kann bei einer solchen Ausgabe nicht 

gewährleistet werden.  Durch die entstehenden Müllberge aus Plastikbechern steigen die   

Reinigungskosten der Stadt Seßlach, die dann evtl. an uns weitergegeben werden.  Mit der Ausgabe von 

Glasflaschen erhöht sich des Weiteren das Verletzungsrisiko für Zuschauer.   Auch auf Werfen von 

Konfetti sollte aus Umweltschutzgründen verzichtet werden.   

 

Über Eure Teilnahme freuen wir uns sehr und verbleiben mit einem 3-fach kräftigen Seßlach Helau!“   

Pascal Betz   
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Sicherheitsvorschriften und andere Bestimmungen:   
   

1. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es erforderlich volljähriges 

Begleitpersonal für die teilnehmenden Wägen (außer PKW) zu stellen. 

Dieses muss von der teilnehmenden Gruppe organisiert werden und das 

Gespann im laufenden Umzug zu Fuß begleiten, um Unfälle mit 

Zuschauern zu vermeiden.   

Für ein Fahrzeug mit Anhänger sind vier Begleitpersonen notwendig.   

Die Begleitpersonen müssen nüchtern und durch Warnwesten eindeutig als solche erkennbar sein.   

Aus personellen und finanziellen Gründen kann der Faschingsverein Seßlach kein Personal zur 

Verfügung stellen. Sollte kein Begleitpersonal vorhanden sein, kann die jeweilige Gruppe leider nicht am 

Faschingsumzug teilnehmen!   

   

2. Die Aufbauten der Faschingswägen müssen tragfähig sein.   

   

3. Die Brüstungshöhe der Wägen beträgt mindestens 1,00 m.   

   

4. Der Ein- und Ausstieg muss am Fahrzeugende und während der Fahrt geschlossen sein. Außerdem 

muss dieser ständig durch eine Person überwacht werden.   

   

5. Das Fahrzeug muss technisch in einwandfreiem Zustand sein.   

   

6. Das Fahrzeug muss zugelassen sein (kein Überführungskennzeichen).   

   

7. Der Fahrzeugführer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das jeweilige Fahrzeug sein. 

Bitte achtet darauf!!! Ein Faschingsumzug ist keine Landwirtschaftliche Veranstaltung 

   

8. Während des gesamten Umzuges darf nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.   

   

9. Den Teilnehmern ist es untersagt mit schweren und / oder spitzen Gegenständen, sowie 

Konfetti und Papierteilen jeglicher Art zu werfen!   

Sollte dieses Verbot missachtet werden, sehen wir uns gezwungen die anfallenden  Reinigungskosten 

durch die Stadt Seßlach an den jeweiligen Gruppenleiter zu berechnen.   

   

10. Aufgrund des Verletzungsrisikos und der Verkehrsgefährdung dürfen keinerlei Glasflaschen an 

Zuschauer verteilt werden.   

   

11. Alle Faschingswägen sind aus sicherheitstechnischen Gründen sofort nach dem Umzug in 

Richtung Geyersberger aus der Altstadt zu fahren.   

   

12. Anweisungen durch Mitglieder des Faschingsvereins Seßlach e.V. ist Folge zu leisten.   

   

13. Das Aufschaukeln der Faschingswägen durch die Mitfahrenden ist untersagt. Die Polizei behält 

sich vor, Wägen die hier auffallen zu räumen. 

   

  Alle Sicherheitsbestimmungen werden vor Beginn des Faschingsumzuges geprüft. Bei Nichteinhalten 
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Anmeldung zur Teilnahme am Faschingsumzug Faschingsverein 

Seßlach e.V.   
   

17.Februar 2026  
   

per Mail an: umzug@faschingsverein-sesslach.de per Post an: Pascal Betz, 

Lindachsteig 8, 96145 Seßlach    
Verein / Gruppe:   ________________________________________   

         ________________________________________   

   

Thema:      ________________________________________   

   

Hauptverantwortlicher:   

Name, Vorname:   ________________________________________   

Adresse:      ________________________________________   

         ________________________________________   

Telefon:      ________________________________________   

E-Mail:   

   

   ________________________________________   

Weitere Informationen für Presse und informative Ansage (Wir benötigen unbedingt Angaben! z.B. 

besonderer Anlass, Hintergedanke, wie ist Wagen gestaltet? wer hat ihn gestaltet? evtl. besonderer    

Teilnehmer, Trainerinnen, Präsident, Vorsitzender, besonderer Anlass, Hintergedanke)   

_______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________   

   

Anzahl der teilnehmenden Personen (circa):   ______________________________________   

   

Teilnahme als / mit: Bitte beachten Sie bei Teilnahme mit einem Fahrzeug die Sicherheitsvorschriften!   

O   Fußgruppe         O   LKW mit Anhänger       

O   PKW          O   nur LKW   

        O   

   

   

Traktor mit Anhänger       

Amtl. Kennzeichen:          

   

___________________________________________     

Größe des Fahrzeuges in Meter:     

   

   

   

___________________________________________   

Musikanlage vorhanden?    O   Ja            O   Nein   

Außenbeschallung?       O   

   

Ja            O   Nein   
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Mit der Unterschrift bestätigt der Hauptverantwortliche alle Sicherheits- und sonstigen   

Bestimmungen des Faschingsverein gelesen und verstanden zu haben und diese auch einzuhalten.   

   

Insbesondere sind hier nochmals folgende Punkte hervorzuheben:   

   

1. Begleitpersonal:   

Da es immer wieder zu Verwirrungen rund um die Begleitpersonen der Wägen kommt, hier 

nochmal ein Beispiel, wie die Begleiter anzuordnen sind.   

   

An jeder Achse des Fahrzeuges muss auf jeder Seite eine Begleitperson sein.     

Bsp.: Traktor mit Hänger – 4 Achsen, 8 Begleitpersonen! Usw.     

Zusätzlich sollte die Deichsel auf jeder Seite auch durch eine Person gesichert werden. So, 

dass niemand zwischen das Zugfahrzeug und den Anhänger kommen kann.   

BITTE meldet Euch telefonisch bei mir, wenn hier etwas unklar sein sollte!     

 

2. Aufbauten:   

• Voraussetzung Tragfähigkeit   

• Brüstungshöhe mind. 1 Meter   

• Ein- und Ausstieg während der Fahrt geschlossen, Überwachung durch eine Person   

   

3. Fahrzeug:   

• technisch einwandfreier Zustand   

• Zulassung vorhanden (kein Überführungskennzeichen)   

• Führung durch Fahrer mit gültiger Fahrerlaubnis   

• Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit während des Faschingszuges   

• Abfahrt sofort nach Zugende in Richtung Geyersberger oder Rothenberger Tor   

   

4. Wurfmaterial / Ausgabe von Getränken:   

• Auswurfverbot von Konfetti, Papierteilen, sowie schwerer und/oder spitzer Gegenstände   

• Ausgabeverbot von Glasflaschen   

• Ausschankverbot (Ausnahme: Brauhausfreunde Seßlach)   

   

5. Abfallentsorgung   

• Untersagung der Entsorgung auf Parkplätzen und Straßen   

• Teilnehmer sind für fachgerechte Entsorgung verantwortlich   

   

   

   

Name:    _______________________________________________   

   

Ort, Datum: _______________________________________________   
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